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Bebauungsplan "Blauberg"

TEXTL ICHE FESTSETZUNGEN

Planungsrecht l iche Festsetzunqen
(S 9 Abs. l -  BBauc 1979 und BaüNVo 1977)
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Eeslis!e-us!3s!s
(S  9  Abs .  1Nr .  1  BBauG)

Art der baul ichen Nutzuns SO - G artenhaus geb i et
$ IO BauNVO

Im cartenhausgebiet  zul-ässig sind
nur cartenhäuser ohne Feuerstät te,
die der Aufbewahrung von Garten-
und sonst igen Gerätschaften und
auch dem Aufenthal t  d ienen, zur
Übernachtung jedoch nicht best immt
sind. Das Aufstel len von Wohn-
wagen, Wohnmobi len und Dauer-
ze l ten  i s t  n i ch t  zu läss ig .

1-geschoßige nicht unterkel-1erte
Gartenhäuser mit  einer überbauten
Grundf läche von höchstens 24 qm
e insch l i eß l i ch  Vo rdach  und  S i f z -
plätze. Auf jedem Grundstück oder
auf mehreren eine wir tschaft l iche
Einheit  b i ldenden Grundstücken
ist  nur ein cart .enhaus zulässig.

Nebenanlagen i .S.v.  S 14 B auNVO
sind im Bebauungspl anbereich
n ich t  zuöäss ig .

Offene Bauweise S 22 Abs. 2 BauNVO
es  s ind  nu r  E inze lhäuse r  zu Iäss ig .

Die Stel lung der baul ichen An-
lagen ergibt  s ich aus der Ein-
zeichnung (Firstr ichtung) inner-
halb der übebbaubaren Fl-ächen
im P lan te i l .

Die sichtbare Sockelhöhe darf  an
der Talsei te max. 50 cm gemessen
ab Oberkante Fußboden bis zum
gewachsenen Gelände betragen.

I .2 Maß der baul ichen Nutzunq

1 .3  Nebenan lagen

Eesseiee
(S  9  Abs .  1Nr .  2  BBauG)
Stel lung der baul ichen
4llcscl
(S  9  Abs .  1Nr .  2  BBauG)

4 . Höhenlage der baul ichen
An laqen

2.
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g!e!1P1ä!ze
(S  9  Abs .  1Nr .4  BBauc

B!lelzbil9geg
(  (S  9  Abs .  t  Nr .  25  BBauG)

4.01. oo

Ste1lp1ätze sind auf den anfahr-
baren Grund.stücken als of fene
SteI l -plätze anzulegen.

Die im Plan eingetragenen Busch-
und Baumgruppen sowie Einzelbäume
sind zu erhal ten und dürfen nicht
abgeholzt  werden. Al tersbedingt
abgängige Gehö1ze müssen ersetzt
werden .

B. Bauordnungsrecht l iche Feslsetzungen ($ 11O Abs. I  LBO)

1. Dachqestal tunq

1. l- Dachform und Dachneiqunq

I.2 Dachdeckung

2. Äussere Gestaltung
qer-EesEqrpgr---__

2.I  Gebäudehöhen

2 .2  Ma te r ia l i en

Zugelassen sind nur Satteldächer
mit  ei1er Dachneigung von 15o
D L S  Z Z  .

Für die Dachdeckung ist  dunkel-
engobiertes Ziegelmater ial  oder
rotbraun eingefärbtes Wel_leternit
zu verwenden.

Die Höhe der Wand an den Trauf-
sei ten darf  zwischen Oberkante
Fußboden unal Dachraum höchstens
2 ,  5  m be t ragen .

Für die äussere Gestal- tung der
Gartenhäuser sLnd ausschl ießl ich
na tü r l i che  Ma te r ia l i en  $ / i e  Ho lz ,
Naturstein und Putzf lächen in
einem dem Landschaftsbi ld ancre-
paßten Farbton zu verwenden. Die
Verwendung von grel len, l re ißen
oder auffal lend hel len !"arben ist
nicht qestat tet .
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3. 9ge11p-1ä!ze

4.  Beqrünunq

Ein fr iediqunqen

6. Bodenmode L lierunqen

Blaubeuren. den 22. Juni  1981
Stadtbauamt

gez .  Fuchs
Stadtbaume i ster

e rgänz t  am 21 .1 .1983

4. 01.oo

Ein Abschluß der Stel lp lätze
gegen ErschJ. ießungswege sowie eine
Befest igung der Ste11f lächen ist  un-
zu läss ig .

Soweit  die einzelnen Gartenhäuser nicht
durch vorhandene Busch- und Baumgruppen
in das Landschaftsbi ld einqebunden
sind ist  eine Umpflanzung Äit  sträucherl
und Büschen der heimischen lrlaldrand-
gesel lschaft  zwingend erforder l ich.
Ziersträucher dürfen nicht verwendet
werden .

Einfr iedigungen sind nur ent lang von
E r s chl  i  e ß ungswe ge n zu1ässig.  Zwischen
Wegen und Einzäunungen ist  ein 2 m
tiefer,  mit  St.räuchern und Büschen der
heimischen Vüaldrandgesel lschaft ,  d icht
bepf lanzter Randbereich anzulegen.

Zwischen den einzelnen Grundstücken
selbst werden keine tote Einfr iedi-
gungen sondern nur Busch- und Strauch-
gruppen zugeJ-assen.

ALs Zaunmater i .a l  dürfen nur I ' i i ldzäune
aus Maschendraht,  Maschen\n/ei te LO/20,
befest igt  an Holzpfosten, verwendet
werden. Die Höhe der Ei_nzäununq wird
au f  max .  1 r20  n  beg renz t .

Veränderungen des natür l ichen Geländes
sind auf den unbedingt notwendigen Um-
fang zu beschränken. Anböschungen und
Abböschungen sind in weichen Aüs-
rundungen dem natürlichen Geländever-
lauf anzupassen.

Den Gartenhäusern vorgelagerte Erd-
terrassen werden nicht zuqelassen.

lJta 1.8 .1984
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